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durch die M aßnahm en der Besatzungsbehörden, wie 
durch die In itia tive  der B etriebsräte und Gewerk
schaftsfunktionäre, wurden in  der sowjetisch besetzten 
Zone die Betriebsleitungen von Faschisten und  K riegs
interessenten gesäubert und die Konzerne und  Syndi
kate liquidiert. W enn m an berücksichtigt, daß fü r 
manche Industriezweige und Großbetriebe frühere  In 
genieure, B etriebsräte und Gew erkschaftsfunktionäre 
auf leitende Posten berufen wurden, die sich erst in  das 
neue A ufgabengebiet einarbeiten m ußten, so kann m an 
sagen, daß in  dieser kurzen Zeit von den demokra
tischen K räften  eine gute, erfolgreiche A rbeit geleistet 
worden ist. Es ist uns gelungen, im  größten Teil des so
wjetisch besetzten Gebietes die A rbeitslosigkeit zu be
seitigen. Und selbst dort, wo es noch Arbeitslosigkeit 
gibt, ist es n u r notwendig, daß eine U m gruppierung der 
A rbeitskräfte  in  die Gebiete erfolgt, wo gegenw ärtig 
ein M angel an  A rbeitskräften  vorhanden ist.

Die N euverteilung der A rbeitskräfte  w ird uns die 
M öglichkeit geben, die A rbeitslosigkeit zu beseitigen.

W orin besteht das grundsätzlich Neue? Es besteht 
darin , daß die Betriebe der K riegsinteressenten be
schlagnahm t sind, daß die Betriebe der K riegsin ter
essenten und Nazis, die n ich t von den Besatzungsbe
hörden fü r sich in  A nspruch genommen werden, im 
Laufe der nächsten Zeit in  die B[ände der dem okra
tischen Selbstverw altungsorgane übergehen werden. 
W ürden diese Betriebe in  den H änden der früheren 
K riegsinteressenten bleiben, so w ürden diese K räfte  
aufs neue die M öglichkeit haben, ihre alte  Krisen- und 
K riegspolitik fortzusetzen. Deshalb ist es im  Interesse 
des Friedens und  des rich tigen  Einsatzes dieser Be
triebe fü r den N euaufbau notwendig, daß sie in  die 
H ände der Landes- bzw. Provinzialverw altungen über
geben, das heißt, Betriebe staatlichen C harakters w er
den. Von der Landesverw altung eingesetzte D irektoren, 
denen Verwaltungsausschüsse zur Seite stehen, sollen 
diese Betriebe leiten.
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